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Im Namen des Deutschen Volkes 

In der Strafsache gegen 
1.) den Haschinenjormer Al . l B 

, geboren am 
2. ) den Schlosser .{{[ | W | 

, geboren am 
L 5.) den Schmied Ff:l§' 

, geboren am 
4.) den Fensterputzer . HJ I P 

, geboren am I 
A 

aus Mannheim, 
zu Ilannhe im, 

l aus Mannheim, 
zu He idel berg, 

aus Mannheim, 
zu llannhe im, 
aus mannheim, 

I zu Mannheim, 
aus Mannheim-Rhe genau, 

zu Frei: | geboren am 
5.) den Zimmermann w_ 

I 
burg í.Br., 

6.) den Heizer !† A aus Hannheim,l 
geboren ml | zu Kehl i.Baden, 

7.) den Hiljearbeiter JA 
. 

W 
| L geboren am 

sämtlich - mit Ausnahme des Angeklagten L 
IMipzig in Hufe, 
wegen Vorbereitung zum HOchverrat, 

hat das Reichsgericht, 4.Strafsenat, in der öffentlichen 
Sitzung vom 24.Bära 1934 auf Grund der mündlichen Verhandlung 
vom 23. . und 24.Iärz 1954, an welcher teilgenommen haben 

als.Richter: 
der Senatspräsident .Dr.Bünger als Vorsitzender 
und die Retchsgerichtsräte üengelkoch, Dr.Froeltch, 
Dr.Lersch sowie der Landger tchtsdirektor .Husch, 

als 

aus llannhe im, 
in Mannheim, 

ııı z.Zt. in 

l 
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als Beamter der Staatsanwaltschaft: 
der Staatsanwalt Dr.Obermoyer, 

als Urkundsbeomter der Geschäft ~sstelle: 
der .Re gíerungsoberinspektor Peters, 

für Recht erkannt: 
.Die Angeklagten werden wegen Vorbereitung eines hoch: 

verrdteríschen UNternehmens in lbteinheít mit einem Vergehen 
gegen § 5 der Verordnung des Reichspräsidenten zur Erhaltung 
des innerenFriedens kostenpflichtig verurteilt: 
B und .4l:l zu Je zwei Jahren Gefängnis, 
M lund AI | zu je einem Jahr und sechs Monaten Gefängnis, 
Linder zu einem Jahr Festung, 
.R zu einem Jahr und drei übnaten Gefängnis, 
WE zu einem Jahr und acht Ibnoten Gefängnis. 

.Durch die UNtersuchungshaft sind von den erkannten Stro- 
fen verbüßt 
bei B 
3 Wachen, 
bei pl_l 5 Sonate und 3 Wochen, 
bei ,41 | und Al | Je 1 Jahr und 2 Sonate. 

Auf die gegen L erkannte Strafe ist der von ihm 
bereits verbußte Weil , der auf Grund des Strajbejehls des 

Amtsgerichts in übnnheim vom 25. Januar 1933 ( S.G. ILE. 41/}3) 
festgesetzten Gejfingntsstrafe von zehn WOchen nach entsprechen= 
der Umrechnung in Festungshoft in Anrechnung zu bringen. Der 
noch nicht verbüßte .Rest dieser Strafe kommt in Wegfall. 

IM Rahmen des § 41 Abs.2 StGB. sind sämtl iche Exemplare 
der nachfolgend aufgeführten .Druekschrijten nebst den zu 

ihrer Herstellung bestimmten Plotten und Formen unbrauchbar 
zu machen: . 

ı 

lu) ı Wehrpolítische SChriftenreihe ' Nr. 2 und 3, 
2.) die Zeitung • Die Rote .Front " vom Oktober 1932, 
3.) die Zeitung u Die Rote Front " , 9.Jahrgang Nr.l2, 

55, illegale Nummer, 
4.) das F¶ugblott.betitelt , Resolution ". 
Bus übrige beschlagnahmte Hbterial und der Geldbetrag 

von 2,70. an werden eingezogen. 
Von Rechts 

9 m Und Je 1 Jahr 2 Monate und 

we gen . 
Gründe . 
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I. .Der „ Rote Frontkämpjerbund " im Freistaat Baden. Allgemeines. 

Den Angeklagten ist zur Last gelegt, durch Zugehörigkeit zum 
Roten Frontkåmpferbund in~üannhetm oder durch UNterstutzung dieses 
Bundes die hochverräterischer Bestrebungen der KPD. gefördert, sich 
daneben auch unter Beteiligung der einen oder anderen von ihnen 
bei der Verbreitung hochuerräteríscher .Druckschriften wie der „Wehr= 
politischen Schriftenreihe " Nr. 2 und 3, verschiedener Nummern der 
illegalen Zeitung die „ Rote Front ı und eines Flugblattes betätigt 
zu haben. Sie sind im Sinne der Anklage für überführt erachtet. 
IM einzelnen hat die Hauptverhandlung folgendes Ergebnis gehabt. 

Zu Ende des Jahres 1932 zeigte sich innerhalb der an zahlrei= 
Chen Stellen fortbestehenden Ortsgruppen des Roten Frontkämpfer= 
bundes, der Wehrorgonisation der KPD., eine erhöhte hochuerräterísche 
Betätigung und Bereitschaft. Fine Gruppe des HRB. bestand auch 
ungeachtet des durch Erlaß des badischen Ministers des Innern in 
Karlsruhe vom ll . in: 1929 Nr. 46 197 auf Grund des Gesetzes zum 
Schutze der Republik und anderer retchsgesetzlicher Bestimmungen 

ausgesprochenen Verbotes dieser Organisation für das Gebiet des 
Freistaates Baden. Los Verbot, welches die Auflösung des Roten 
Frontkämpjerbundes E.V. mit allen seinen Einrichtungen anordnete, 
besteht in Baden ebenso wie in den anderen Deutschen Ländern. wo 
es von den Landesregierungen erlassen war, auch heute noch. 

Die einzelnen Organisationen haben sich aber diesem Verbote 
nicht unterworfen. .Der Rote Frontkämpferbund wurde an zahlreichen 
Orten im geheimen fortgesetzt und die revolutionäre Arbeit wurde 
weiter geehrt. Zweck des .RFB.war; nUr den von der KPD. mit allen 
Mitteln vorbereiteten bewajjheten Aufstand und Bürgerkrieg als 
proletarísehe rote Armee und als Kern der proletar scher Kampf= 
gruppen berettzustehen. ES handelte sich um eine militärdhnlíche 
Organisation, die bemüht war, ihren Mitgliedern eine mílitär tech= 
nische Schulung zu vermitteln und Führer in der Kunst des Aujstan= 
des auszubilden. Zugleich waren die Angehörigen des roten Front: 
kämpje rbundes in hervorragendem Maße im Dienste . der hochverräter= 
schon Propaganda und der Zersetzungsarbeit in den Re Ehen der Wehr: 
machtlund der Polizei tätig. Dieser .Propaganda und Zersetzung war 
besonders die schon erwähnte illegale Zeitung des RFB.„Die Rote 
Front " gewidmet. 45 
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An der FOrtführung des BFE. in Hannheim waren zum mindesten 
in den Jahren 1952 bis Anfang 1933. der Zeit ihrer Festnahme, neben 
anderen in dieses Verfahren nicht verwickelten Mitgliedern die 
Angeklagten beteiligt. Die Organisation, welche diese Zwecke ver= 
wírklichte, war unter írrejUhrenden Namen wie n Anttjbschtstische 
Aktion u und , Roter Massenselbstschutz " getarnt. ES ist aber ge= 
r tchtsbekannt und von den Angeklagten auch nicht in Abrede gestellt, 
daß diese Verbände weiter nichts als le ilorganisat ionen des HRB. 
sind, deren .Hítglieder, sobald sie sich als zuverlässig bewährt 
haben, in den eigentlichen HRB. überführt werden. Auf die Verschie- 
denheit der Bezeichnung kann es daher für die Angeklagten, denen 
die Zusammenhänge bekannt waren, nicht ankommen. 

Baden und die Rheinpfalz waren innerhalb dieser verbotenen. 
Organisation in dem Gau Baden-Fdalz des RGB. zusammengefaßt. Der 
Sit: der Leitung des Gaues war in Mannheim. Der Gau war in Arbeits= 
gebiete geteilt, diese zerfielen wieder in Ortsgruppen. Der Haupt= 
junktiondr der Ortsgruppe nur der Polletter, ihm unterstanden die 
Zug- und Gruppenführer. .Jeder Zug zählte 17, die Gruppe 5 Bann. 

0 

.Durch eine vertraut iche Anzeige, welche am 22. Dezember 1932 
beider' Staatsanwaltschaft' in Mannheim eingegangen war, hatte die 
Behörde Kenntnis davon erlangt, daß die Angeklagten e , „[::] 

, ff"¶ und L nebst einem gewissen als 
die Leiter der Ort sgruppe lbnnheím-Neckarstodt anzusehen seien.Nach 
dem .Ergebnis alsbald vorgenommener Haussuchungen und nach den Ein= 
laesungen der Angeklagten erwies sich diese Anzeige als zutreffend, 
es wurde darüber hinaus festgestellt, daß auch die Angeklagten F{__1 
und AL_J der Or tsgruppe flannhetm-Neckarstadt angehörten und daß der 
Angeklagte A , wenn nicht .Mitglied der Ortsgruppe, so doch An: 
gehör tger einer übergeordneten Organisation des .HRB. war. 

I I .  D i e  bei  einzelnen Angeklagten beschlagnahmten Druckschriften user.. 

D i e  Haussuchungen haben im einzelnen Pol gendes zutage gefördert. 
A . )  Bei 8 

~ 

. 
1 . )  E i n  Flugblatt b e t i t e l t ,  Resolut ion " ,  
2 . )  e inen  Fragebogen zu Standmeldungen über den Jlttgltederstand 

von Or tsgruppen des RFB. , . 
3 . )  e i n  Rundschreiben vom 19. Dezember 1932 m i t  Anwe fsıeıgen 

über d i e  Auejullung des zu 2 )  erwähnten Fragebogens, 
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4 . )  e i n e  Etnzeichnungsl iste  für d i e  „ Rote Fre ihe i t sa rmee 
Deutschlands " ,  

5 . )  e i n  Rundschreiben ohne Überschri f t  und Datum, enthaltend 
d i e  Ankündigung, daß die n Z . Z .  " demnächst ubersandt werden 
würde, 

„6 . )  e i n  von Bl I abgefbßtes Schreiben über den RFB. ,be= 
t i t e l t  „ .Der Rote Frontkdmpfer " ,  

7 . )  e i n  Rundschreiben m i t  der  Überschrif t :  , Pro le ta r i scher  
Samar i te rd iens t ,  Ab te i l ung  Mannheim ' .  

;Diese Schrif tstücke fanden s i c h  im Kuchenschrank. HI 
s t r e i t e t  n i c h t ,  daß sämtl iche Schr i f ts tücke in  se inem B e s i t z  ge= 
Wesen und daß ihm das Flugblat t  n Reso lu t ion  " ,  d i e  Rundschreiben 
und d i e  Fbrmulare von der Gaule i tung übersandt werden s ind .  Ferner 
räumte e r  e i n ,  daß e r  an d i e  Gaule ttung regelmäßig über den M i t :  
gl ieders tand und d i e  Bei t räge  Anzeigen e rs ta t te t  hat und zwar zu= 
l e t z t  im Oktober~ l9}2, wenn er h ierzu auch n icht  Fragebogen der  
unter 2)  aufgefUhrten'Art  verwendet haben w i l l .  

IM Schlafzimmer des el I wurden zunächst 4 Schablonen de: 
fUnden; w i e  s i e  zur Fer t igung von AufSchriften an Häuserwänden und 
auf dem Straßenpflaster verwandt zu werden pflegten. Zwei davon 
waren für d i e  Aufschrift „ Wählt L i s t e  3 KPD. " best immt.  Der Text 
der  be iden anderen war n Botfront n und n .Trotz Verbot HRB. n i ch t  
t o t " .  Ferner wurde im Schlafzimmer e ine  Aktentasche gefunden, wel= 
ehe ausschl ießl ich Gegenstände e n t h i e l t ,  d i e -  kurz vor der  Haus: 
Suchung be i  dem fl t tangeklagten WH labgehol t  und zu BI 
gebracht worden waren. Es handelte s i c h  um Kassenbücher, Kassen: 

' be lege .  Bettragsmarken und 85 grüne .Mttg l iedskarten der A n t i k ,  
darunter 6 ,  d i e  auf d i e  Namen der  Angeklagten außer A lau= 
te ten.  Außerdem wurden m i t  der Aktentasche folgende .Druckschriften 
beschlagnahmt und s ichergeste l l t ;  

1 . )  8 Exemplare der  Zei tung ıı Die Rote Front n vom üktober 1932, 
2 . )  2'E.xemplare der Druckschrift , Der Rote Frontsoldat"}Jr.5, 
3 . )  1 Exemplar der  Druckschrift , S t i r n  und Faust " Nr.1 

vom Oktober 1932, 
4 . )  1 Exemplar der Druckschrift „ Der Rote Redakteur " ıVr.4, 

vom September/Oktober 1952: 
5 . )  7 Exemplare d e r  Druckschrift er Wehrpol i t tsche Schriften: 

re ihe "Nr. 2 -  und we i te re  6 Exemplare derselben Druck: 
Schr i f t  1Vr.} ,  6.)  
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In seinem Besitze befand sich ein Exemplar der Schrift 

6.) 9 unausgefull te und 11 ausgefüllte Sammellísten der 

n Antifbschistíschen Aktion ', 
7.) 1 Exemplar der .Druckschrift ı Aufbruch ",2.Jahrgang Nr.5, 
8.) 1 Exemplar der .Druckschrift „ Strategie und Ibktík in 

der gegenwärtigen .Periode ', 
9.) 1 Báemplar der .Druckschrift n Iechnische Winke ", 
lO.) Je 1 Exemplar der Zeitschrift ı Oktober ', 6.Jahrgang 

Nr. 3 und ihrer FOrtsetzung , Neue Arehítektur', 6. Jahr: 
gang, Dezembernummer 1931 . 

Ferner fanden sich noch einige hier nicht weiter in Betracht 
kommende Druckschriften. 

B. Bei nr*-1, 

In seiner WOhnung wurde eine Kiste entdeckt, die in zwei Poke= 
ten nicht weniger als 544 Stuck der Zeitung , Die Rote Front n 

9. Jahrgang Nr. 12, j5ste illegale NUmmer, enthielt, und in der 
sich ferner ein Geldbeutel mit 2,70 so befand. 

c. Bei Ll l ' 

„.Prole= 
tartscher Wehrsport, Kommando= Befehlsordnung für proletarische 
Fehrverbände ". 

.D. bei A . 

In einer unverschlossenen KUchentischschubäade und in seiner 
Rocktasche wurden bei ihm zahlreiche Gegenstände vorgefunden, die 
für das Verfuhren von Bedeutung sind. Es ist daraus jblgendes hervor= 
zuheben: 

1.) Je 5 Stück der w Wehrpoltttschen Schriften reihe Nr.2 und 5 " r bei Nr. 3 fehlen die Tttelbldtter ), 
2.) eine Abrechnung mit der Überschrift n Abrechnung für all" 

in doppelter Ausfertigung, 
5.) 6 Stuck 0 Illustrationsvorlagen für Betriebs: und Häuser: 

blockzeitungen ', 
4.) eine Druckschrift mit der Ü%erschrift:, Zur Mbrxísttsch- 

Lentnistischen Schulung. Grundzüge der Leninistischen 
Ibktik in der gegenwärtigen Periode . " 1. Zeit, 

5.) ein Schreiben mit der Überschrift n Enthüllungen in der sn. 
in Käfertal 

'. 

und 

I De r 
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Der BefUnd setzte sich im übrigen aus Notizpapier mit Aujä 
Zeichnungen verschiedener Art, einem grunen Brief Umschlag mit der 
Zahl j1, -einem Notizblock, einem Sammelt istenjormular Nr.j9 der 
KRD. üannhe im-Rheinau und e ihrem Gummístempelkasten mit zwei Stem= 
peln nebst Stempelkissen zusammen. 

`Soweit .Druckschr taten beschlagnahmt sind, handelt es sich im 
wesentlichen um Veröjyentl ichungen, die den Zwecken des verbotenen 
HRB. dienten. .Dies gilt insbesondere von der n ñkhrpolitischen 
Schriftenreihe ', von dem n Oktoberheft" und dem Heft „ Neue Arche= 
textur ", in erster Reihe aber von der Zeitung , Die Rote Front 

n 

vom Oktober 19}2 und von der in 544 Exemplaren bei Weber gefundenen 
sog. }5sten illegalen Nummer, 9.Jahrgang Nr.l2 dieser Zeitung. 

Wegen ihres hochverräter scher Inhalts ist die Uhbrauchbar- 
machung eines heiles der beschlagnahmten .Druckschriften schon in 
froheren Strafverfahren wiederholt angeordnet. ES kann hier auf 
das Urteil des Für tensenats des Reichsgerichts vom 8.August 1955 
- 8/16' J 1265/§2 - und auf die Ur teile des 5.Strafsenats des Reichs= 
gerichts vom l4„Dezember 1932 - 9 J 280/32 - und 1e.Ju1 i 1933 - 8/16 J' 501/33 - verwiesen werden. Die in diesen Urteilen ausge= 
sprochenen Anordnungen der Unbrauchbarmachung erstrecken S ich auf 
das n Oktoberheft ", auf das Heft „ Neue Architektur n und auf die 
.üruckschr tat „ Proletar scher Wehrsport ' ( Urteil vom 14. .Dezent= 
bei 1932), auf die Zeitung n Der .Rote Frontsoldat ' Nr. 5 ( Urteil 
vom 12.Juli 1933 ) und auf das Flugblatt , Resolution " und die 
55ste illegale .Ummer 12 der Zeitung , .Die Rote Front ', 9.Jahrgang › 
f Urteil des .Feríensenats vom 8. August 1955)- 

.Die bei AI | vorgejundene .Druckschrift „ Grundzüge der Le: 
níntstíschen Taktik in der gegenwärtigen Periode l.Iei1 " ist durch 
Beschluß des Amtsgerichts in .Dorsuwı vom 12. Januar 193l wegen ihres 
hochverräterischer Inhalts beschlagnahmt worden. 

Auch soweit solche Urteilssprüche oder Beschlüsse nicht vor: 
1 legen, steht der hochverrdterische Charakter der beschlagnahmten 
.Druckschriften außer Frage. In diesem Zusammenhange ist zunächst 
auf die Zeitung n .Die Rote Front " vom Oktober*19j2 zu verweisen. 
Sie enthält auf ihrer zweiten Seite folgende Ausführungen: 

„ Indem wir als Soldaten der Sozialistischen Freiheitsbewegung 
die gequollten und hungernden Massen Leutschlands zum Kampf 
gegen Lohn= und Brotraub, zu Massenkampf und Mossenstreik, 

ı 

de gen 
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gegen jeden .Pfennig Lohnkürzung,. gegen faschistischen Terror 
und Notuerordnung, gegen das jiuehwurdige kapitalistische System, 
für den Sozialismus mobilisieren, schaffen wir die Voraus: 
Setzungen, Jahr die Frkämpfung des siegreichen Oktobers der deut= 
schon Revolution ! 

.Die Arbeiter und Bauern des ersten proletarischen Vater: 
landes sind uns auf ihrem Wege voranmorschiert. 

Auch wir marschieren vorwärts ! 
Heute noch mit unseren revolutionären FOrderungen .on der 

Front der Wirtschafts= und Streíkkämpfe, morgen mit den Waffen 
des Klassenkampf es auf die Barrikaden des Klassenkrieges„ 

Heute noch rufen wir die werktätigen„ Massen zu Wirtschafts= 
kämpfen, morgen vielleicht geht der Ruf an die lassen:„Brüder 
ergreift die Gewehre, auf zum letzten Gefecht ~-- die Ihrer= 
nationale erkämpft das Menschenrecht !" 

es lebe der 15. Jahrestag des siegreichen Oktobers, es. 
lebe der siegreiche Oktober der deutschen Revolution !. 

Rotfront J Vorwärts Marsch I " 
Der gleiche Charakter tritt in den Broschüren 9 flehrpolitische 

Schriftenreihe "~Nr. 2-3 hervor, die ebenso wie alle unter diesem 
Titel erscheinenden Veröffentlichungen als Ausbíldungsvorschríften 
nur die verbotenen proletarischen Wehrverbände anzusehen sind. los 
auf den Aufstand und Bürgerkrieg gerichtete Ziel ist in der Einlei= 
tung der Nummer 3 S. 3 klar angegeben. Hier wird gesagt: 

9 um wieviel mehr erfordert und verlangt die Durchführung der 
den proletor Eschen Fehrverbänden gestellten Aufgaben eine 
Gliederung und Organisation, die die erfolgreiche Durchführung 
der Aufgaben des Klassenkampfes und der Revolution sichert. 
Die Überleitung des politischen Mbssenstreíkes zum Aufstand, 
die erjblgreiche Durchführung desselben und seine Wetterent= 
Wicklung zum Bürgerkrieg setzt das Vorhandensein einheitlicher, 
selbständig handelnder, dtsziplinterter mit den Massen ver- 
wurzelter, auf allen Gebieten der Wehr: und Hílttärpolitík , 
der Strategie und Taktik, der Technik ausgebildeter FUhrungs= 
und Kampfeinheiten voraus. ' 
Aus dem Befunde des Haterials ergibt sich ohne weiteres die 

von den Angeklagten im wesentlichen nicht bestrittene lbtsache, daß 
der Rote Frontkåmpferbund in Hannhe im bis zu der Festnahme der 

.47'1== 

I 
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Angeklagten F , W und WZ , die in den letzten'Dezem= 
bertagen des Jahres 1932 erfolgte, während die Ubrigen Angeklagten 
im Laufe des Januar 1955 festgenommen sind, fortgeführt ist. Die 
von WE geführten Kassenbucher enthalten Eintragungen bis in 
diese Zeit. Unter den beschlagnahmten Druckschriften finden sich 
solche, die gleichfalls erst Ende des Jahres 1932 veröffentlicht 
sind. 

Über die Beteiligung der einzelnen Angeklagten an~der Tätigkeit 
der Ortsgruppe Neckarstadt des RFB. ist auf' Grund ihrer nach hort= 
nackigem Leugnen, auf das nur Li l verzichtet hat, abgelegten 
Geständnisse folgendes festgestellt worden: 

III. Die Betätigung der einzelnen Angeklagten im RFB. . . 

1.) .Der jójåhrige Angeklagte B« hat als Maschinen: 
Schlosser gelernt. Er ist als Gelegenheitsarbeiter und Maschinen: 
formen bis in den Jul: 1930 tätig gewesen, seit, dieser Zeit aber 
erwerbslos geworden. .Er wird von seinen Arbeitgebern als ein an= 
ständiger Mensch und guter Arbeiter geschildert und ist bisher un: 
bestraft. Seit dem 16. April 1930 ist er Mitglied der KPD. gewesen. 
Er behauptet zeitweilig ausgetreten zu sein. Bis nu: l 9}2 gehörte 
er dem proletarischen Fre idenkerverband an. Er gibt zu, seit dem: 
selben Monat Mitglied des HRB. gewesen zu sein und von Ende Otto= 
ber 1932 ab bis zu seiner Verhaftung das Amt des sogenannten po1 t= 
tischen Leiters ( Polleíters J der Ortsgruppe Mannheim-Neckarstadt 
bekleidet zu haben. In dieser Eigenschaft war ihm die eigentliche 
Leitung der Or tsgruppe anvertraut. Seiner Aufsicht unterstanden 
die anderen Funktionäre der Ortsgruppe, nägel ich der .Agttpropleiter, 
der Kassierer und der technische Letter. ad | gibt sich als 
überzeugter KOmmunist. Seinen strengen partetpolít fischen Standpunkt 
hat er auch wie der Hitangeklagte L angibt, in seinen Reden 
und Ansprachen, zu denen die wöchentlichen Versammlungen in der 
Wirtschaft Vergtßneinnicht n Gelegenheit boten, zum Ausdruck 
gebracht. Daß er mit den Zielen der KPD. und des EFB. sehr ver= 
traut ist, bedarf keiner näheren, Lbrlegung. Aus dem einen bei ihm 
gefundenen Kontobuch ( Anlagenband A II Nr. 30) geht hervor, daß 
er schon im August 1951 eine gewisse Funkt ionärtät igkeit innerhalb 
'des .RGB. ausgeübt hat. Es findet sich auf Blatt 2 .Rückseite die 
Eintragung n 5„August 193~ 45 å lO an H zurück". Es kann 

sich 

1 
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sich hier nur um die .Rückgabe von Beitnagsmarken an H. handeln 
Von ihm rühren auch zahlreiche Eintragungen im Mítgliedsbuch der 
Ortsgruppe (ınlageıband A II Avr.3l ) her. Das Kassenbuch ( Anlagen: 
band A II' Nr.29 J verweist öfters auf ihn. Uhter den Abschluß vom 
25. Januar 1932 hat er sein Handzeichen gesetzt. 'Ih der Haupt= 
verhandlung hat er auch nicht mehr in Abrede gestellt, daß er die 
gesamte Kassen: und Geschäftsführung beaufsichtigt und kontrollier t 
hat. Hieraus folgt zugleich, daß er seine beaufsichtigende Tätigkeit 
auch auf den Vertrieb hochuerräterischer Druckschriften, wie der 

u Wehrpolitischen Schriftenreihe " erstreckt hat. Die an 84 | 
als Kassierer zuruckgeliejerten EXemplare dieser Schriftenreihe 
hat B im Lwzember 1932, als er den W seines Amts als 
Kassierer entsetzte, mit den Ubrigen später bei ihm in der Akten: 
mappe gefundenen Gegenständen abgenommen und in se ihrer WOhnung 
verwahrt. In der Öffentlichkeit ist Bl | nach der Bekundung des 
Sbnnheimer Pol ieeiassistenten I F nicht nachteilig heruorgetreten. 
.Dies kann jedoch auch daraus erklär t werden, daß er sich als FUnk= 
tionär on leitender Stelle zu einer besonderen Zurückhaltung veran= 
laßt gesehen hat. 

2.) .Der jóåhrige Angeklagte WJ | ist gelernter Maschinen= 
Schlosser. .Er hat seit Anfang 1917 im Felde gestanden und war seit 
.Dezember desselben Jahres in eng! scher Gefangenschaft. Seit seiner 
Rückkehr im Jahre 1919 hat er als Betriebsschlosser bei der Heichs= 
bahn bis 1924 und später als HilfSarbeiter bei verschiedenen Firmen 
Beschäft igung gefunden. Seit Jul i 193a ist auch er erwerbslos ge= 
worden. .Fr ist geständig, seit September 1932 der Ortsgruppe dann= 
heim-Neckarstadt angehört und dort die Funkt ionärstellung als Agit= 
propleiter ausgeübt zu haben. Hiernach lag es ihm ob, nach den Wei: 
sangen des Gauleiters Zeitungen und andere kommunistische Literatur 
innerhalb der Ortsgruppe zu verteilen. Die Exemplare der „ Wehr= 
politischen Schriftenreihe ", welche bei el l beschlagnahmt 
sind und die aus dem Besitze des M stammten, hat m 
seiner Angabe nach von wF--1 erhalten. Diese Angabe ist glaubhaft, 
wenn WO sie auch bestreiten wtll.Er hatte als Agitpropletter 
den Vertrieb dieser Schriften. Soweit es ihm nicht gelang, gegen 
Entgelt innerhalb der Ortsgruppe oder sonst abzusetzen, mußte er 
die restbleibenden Stücke bei der Abrechnung an den Kassierer ME:::] 

abl iefern. um was für Schriften es sich handelte, war dem An= 

flåfi 

sie 
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geklagten W bei seiner porteipolittschen Schulung ohne weiteres 
bekannt, der Aufdruck auf den Schriften 1 ieß ohnehin keinen ZWeifel 
über ihren Inhalt. Es ist wahrscheinlich, daß W auch mit der 
Verteilung der in einem oder mehreren EXemplaren in der Aktentasche 
des „q | bei E= uorgejundenen .Druckschr taten, der Oktober: 
Nummer 19}2 der n Roten Front " ,  der Nummer 5 des „ Boten Front= 
Kämpfers n und der Nummer 4 des , Roten Hedakteurs ' beauftragt 
gewesen ist, de diese Verteilung ohne weiteres in sein Geschäfts= 
bete ich gehörte, während Whllmann nur mit der Abrechnung zu tun 
h 

ı 

alte. 

J. ) «Der jetzt 2OJähri ge Angeklagte L hat das Schmiede: 
Handwerk erlernt. Die Zeitverhältnisse machten es ihm doch unmög= 
lieh, nach beendeter Lehre im Spätjahr l9JU Arbeit zu finden. Er 
hat nach kurzem Leugnen gestanden, im Hai 1932 Mitglied des „Roten 
üassenselbstschutzes " geworden und im August oder September 1952 
zum BFE. übergetreten zu sein„ Er war zum Zugführer und zum Jugend= 
leiter des HRB. Neckarstadt von Bl Unbestellt und nahm an den 
Funkt iondrbesprechungen in der Wirtschaft „ Vergißmeinnicht ' teil. 
Zu seinem Zuge gehörte die Fünfergruppe, deren Gruppenjflhrer der 
Hitangeklagte PI gewesen ist. L bestrebtet nicht, d a ß  er 
die Beiträge der Bttglieder seines Zuges zeitweilig monatlich 
einkassiert und an H oder WE abgeliefert hat.'Ir hat 
auch die von ei__J zur Verte lung gebrachten EXemplare der Zeitung 

I Die Rote Front " erhalten und a n d r e  Mitglieder des Zuges weiter= 
gegeben.Jedes Hitgl ied -erhielt zwei EXemplare, von denen eines zum 
Verkauf bestimmt war. Die bei ihm gefundene, der wehrtechnischen 
Vorbereitung des HRB. dienende .Druckschrijt u .Proletarischer 
Fehrsport ' hat Ll L wenn auch seiner Angabe nach auch nur ober: 
J' lächlích, gelesen. 

4.) Der }7jährige Angeklagte PL__l ist von Beruf Schlosser. 
IM Hai 1918 ist er eingezogen und ins Feld gekommen. Er behauptet, 
einen Kopfschuß erhalten und dadurch am Gehör gelitten zu haben. 
Nähere Feststellungen hierüber haben sich nicht treffen lassen. 
Seit Ende 1924 hat er ein .Fensterputzgeschäft gegründet, von dessen 
Erträgen er seiner Angabe nach 'in der Lage gewesen ist, seine i%au 
und ein 7Jähríges Kind zu unterhalten und noch andere Anverwandte 
zu unterstützen. Der KPD. hat er zunächst im Jahre 1925 und 1924 
angehört, ferner dem HOB. seit 1925 oder 1926 bis zum Verbot, 

außer: 
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außerdem der Roten Hilfe. Nach längerem Leugnen hat «er auch 
gegeben, seit Sommer 1952 dem .Roten Hassenselbstschutz angehört 
zu haben. Hierbei ist es ihm seiner eigenen Angabe nach nicht ver= 
bergen geblieben, daß es sich um eine Mitgliedschaft beim verbotenen 
HOB. handelte. Er war seit September oder November 1952 von .a 

zum Gruppenführer einer Gruppe des von L geführten Zuges 
ernannt. Innerhalb seiner Gruppe hat er die Beiträge gegen Marken 
eingezogen, über die er dem Ei tangeklagten A Abrechnung zu er= 
teilen hatte.Seine Betätigung war in jedem Felle eine nur unter= 
geordnete. Nach seiner persönlichen Veranlagung und vielleicht 
injblge einer, Kriegsverleteung ist er in geistiger Hinsicht einiger= 
maßen beschränkt und leicht beeinflußbar. .Die Frage seiner Zurech= 
nungsjähigkeit wird noch weiter unten zu erörtern sein. 

5.) .Der }9jdhrige Angeklagte A hat eine Lehre als Zimmer: 
mann durchgemacht und ist auf der Wanderschaft in der Schweiz, 
Ifiunkreich und Italien und in vielen Zeilen LMutschlands gewesen. 
Bis zum Kriegsausbruch war er bei einem Baseler Tiefbauunternehmer 
tätig. Den Krieg hat er als Kr tegsteilnehmer von Anjhng bis zum 
Ende mitgemacht, im Juli 1915 eine Verwundung am Oberarm davon: 
getragen Bis zum April l9}O hat er bei zahlreichen Baufirmen als 
Zimmermann oder als HilfSarbeiter Beschäftigung gefunden. IM August 
1930 ist er* arbeitslos geworden und hat seitdem FUrsorgeunter= 
Stützung bezogen. .Der KPD. gehörte er seit 1928 an, gleichzeitig 
war er Mitglied der Boten Hilfe. Mitglied des EFB. war er zunächst 
bis zu dessen Verbot. Nach der Bekundung des .Pol ieeiass istenten 

lund des Polizeihauptwochtmeister | ist er bei äJ7ent= 
lachen Aufregen der KPD. , gelegentlich auch bei einer Durchsuchung 
in der behelfSmdßigen wOhnkolonie auf dem Pfingstberg, wo er selbst 
wohnt, hervorgetreten. .Er-hat sich als überzeugter und zielbewußter 
Kommunist betätigt. .Die Mitgliedschaft beim verbotenen Roten Front= 
kämpferbund stellt er nicht in Abrede, doch bestrebtet er, eine 
Funktion bekleidet zu haben. Der Ortsgruppe Hbnnheim=N@ckarstadt 
gehörte er nicht ~on. Jedoch ist es für erwiesen zu erachten, daß 
er der Agitpropleiter des Gaues Baden=Pjble des .HRB. gewesen ist. 
Ih diesem weiteren Rahmen hatte er für die Verbreitung des legalen 
und illegalen Schriftenmaterials zu sorgen. INsoweit hatte er 
gegenüber den Agitpropleitern der Ortsgruppen eine über eordnete 
Stellung, und er hat dies auch, wie der Angeklagte r angibt, 
dadurch zu erkennen gegeben, daß er den vier anderen übnnheimer Agit= 

Iron= 
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propleitern des RFB. Weisungen erteilte. Art und UMfang seiner 
Tätigkeit auf diesem Gebiete ergibt sich aus dem oben aufgeführten, 
bei ihm beschlagnahmten Material und weiterhin aus seiner Beteili= 
gung bei dem Vertrieb der 35sten illegalen Nummer der Zeitung n Die 
Rote Front ". 9.Jahrgang Nr.12, die noch weiter unten zu erörtern 
sein wird. Aufschlüsse über die Art seiner Betätigung geben die 
bei Seiner Festnahme in der Rocktasche gefundenen Schriftstücke. 
Es handelt sich hier um die oben erwähNten zwei gleichlautenden 
Abrechnungen ( n für 311" J, und um eine Anzahl von Beitragsmarken 
der KPD. zu 15 und 20 Rfennigen, ferner um Marken mit dem Aufdruck 

u .Dem Faschismus Tod, den Werktätigen Brot, Sol idaritäts= und Kampf= 
beitrag 10 ~Pfennig ", endlich um 20 Marken mit dem Bilde des ehe= 
mal gen KOmmunistenfUhrers Ernst Ihälmann, der darauf als n Führer 
der Antifaschistischen Aktion " bezeichnet ist. Die beiden zuletzt 
aufgeführten Sorten von ' Ma rken dienen offensichtl ich den Zwecken 
des EFB. und seiner Ersatzfbrmationen. Der genaue Bestand aller 
dieser Marken ist in den Abrechnungen angegeben. Weitere Rubriken 
weisen „ 70 Stück ZZ. n und je n 5 Stück WR. 2 und 3 n nach. mit ZZ. 
ist, wie der Angeklagte B. angegeben hat und wie A 
nicht zu Bestreiten vermag, die Zentral= oder Zersetzungszeitung 
des RFB. ,nägel ich n Die Rote Front " bezeichnet. Die Abkürzungen 
WP. 2 und 3 verweisen auf die n Wehrpolitische Schriftenreihe " 
der betreffenden NUmmern. IM Besitze AI l sind gerade je 5 Exemplar 
re dieser Broschüren gefunden. Es kann sich nicht um einen Zufall 
handeln, daß Albert diese Abrechnungsmarken bei sich hatte. Die 
Erklärungen, die er dafür gibt, sind widersprechend und unglaub= 
haft.Zunächst hat er angegeben, er habe die Schriftstücke und Uar= 
Ken von einem Unbekannten in einem UMschlag erhalten. Später hat 
er es so dargestellt, als ob der UMschlag von dem UNbekannten seiner 
Frau übergeben und von ihr an ihn weitergegeben sei. Der Befund 
läßt aber keinen anderen Schluß zu, als daß A die- Marken und 
Schriften zur Weiterleitung an Unterführer oder Mitglieder des RFB. 
im Besitze hatte und daß das zweite Exemplar der Abrechnung von 
ihm zurückbehalten werden und der späteren AbrechNungen dienen 
sollte. Die Angabe des A , daß er den Ihhalt der „Wehrpoli= 
tischen Schriftenreihe n nicht kenne, ist mit seiner mehrjährigen 
par tetpolttischen Schulung und der von ihm innerhalb der Partei 
und des HRB. eingenommenen Stellung unvereinbar; .Daß er sieh mit 

den 
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den hochverräterischer Zielen der KPD. und des RFB. beschäftigte, 
ergibt auch die Tatsache, daß er die Broschüre n Grundzüge der 
Leninistischen Strategie und Taktik " im Besitze hatte. Auf eine 
leitende Betätigung läßt auch die Auffindung „ .Der Illustrations= 
vorlagen für Betriebs: und Häuserblockzeitungen n schließen. Bei 
ihm hat sich auch ein Not izzettel gefunden, der zahlreiche Stadt= 
teile Mannheims aujführ t. Hieraus geht hervor, daß seine Tätigkeit 
nicht nur auf den Stadtteil Rheinau beschränkt war. Die gleiche 
Folgerung ergibt sich aus dem Sehrijtstück n Enthüllungen über die 

SM.-Gruppe Käfertal ". A. erklärt, daß ihm dieses Schriftstück 
von einem Unbekannten überbracht sei, damit er es der , Arbeiter= 

n Zeitung in Ibnnheim Uberbrächte. Wie weit diese Angabe richtig 
ist, mag dahingestellt sein. Es ist immerhin für die Beurteilung 
des Tätigkeitsbereíches des A von Bedeutung, daß ihm Berichte 
über angeblich interessierende Tatsachen auch aus entfernteren Stadt= 
teilen überbracht worden sind. Es bestehen keine Bedenken gegen die 
Feststellung, daß A . als Agitpropleiter des Gaues Baden-pfalz 
des RGB. mit der Übermittelung von Beitragsmarken und mit der Ver= 
breitung hochverräterischer Schriften, wie der „ Wehrpol irischen 
Schriftenreihe" ebenso wie mit der noch abzuhandelnden Verbreitung 
der Zeitung „ .Die Rote Front ", die in seinen Abrechnungen als ZZ. 
bezeichnet ist, befaßt war. 

6.) .Der 43Jährige Angeklagte A , der sich zu Unrecht vielfach 
nach seiner unehelichen Hutter genannt hat, obwohl er in= 
Jblge~der Anerkennung durch seinen unehelichen Vater den Familien= 
namen . A[jj] fuhrt, ist nach seiner Schulentlassung als Schiffsjunge 
ausgebildet. 5 Jahre ,fuhr er auf einem Segelschiff, später als Ami= 
der. Während der Dauer des Krieges war er in England interniert. 
Nach dem Kriege dflt' er bei verschiedenen UNternehmungen tätig, zu: 
letzt bei der Lanz A.G. in Mannheim, wo er am 7.0ktober 1929 wegen 
eines flaterialdiebstohls entlassen wurde, dauernd arbeitslos 
zu bleiben. Seinem Geständnis nach, zu dem er sich nach hartnäckigem 
Leugnen verstanden hat, gehörte er seit 1932 dem verbotenen RFB. 
in Bannheim an. Ob die Annahme der Anklage, daß er als sog.„tech= 
frischer Leiter .n der Ortsgruppe Mannheim=Neckarstadt eine gewisse 
Funkt ionärstellung eingenommen hat, zutrifft, steht nicht fest. 
Er hat sich Jedoch vielfach innerhalb der Ortsgruppe betätigt, 
regelmäßig on ZusammenkUnft en und auch an e ihrem Appell des ,Roten 

Massen: 
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Messenselbstschutzes teilgeNommen.Der Mitangeklagte pL_J hat 
mehrfach von ihm Weisungen erhalten, Beitragsmarken entgegen: 
genommen und dem A Rechnung gelegt. Als der Mitangeklagte 

sich AI L wie aus der Einlassung des 
L hervorgeht, um die Fortführung der Geschäfte der Ortsgruppe 
gekümmert. 

. 7.) Der 27jährige Angeklagte W ist bei verschiedenen 
übnnheimer Firmen als Bürodiener, Ausläufer und Regístraturgehilfe 
tätig gewesen. Seit dem speıjehr 1929 ist es ihm nicht mehr gelun= 
ein. Arbeit zu finden. Seine bürotechnischen Kenntnisse befähigten 
ihn, die Äassengeschäjte der Ortsgruppe Mannheim-Neckarstadt des 
RFB- zu fuhren. Nach anjängl ichem Leugnen hat er zugegeben, vom 
Mai 1952 bis Weihnachten desselben Jahres der vielfach erwähnten 
Ortsgruppe angehört zu haben. Im Oktober oder NOvember 1932 hat er 
eNdıan einem nächtlichen AufMarsch, der wohl als wehrtechnische 
Nachtubung anzusprechen ist, beteiligt. W war neben dem 
Polleiter B der namhajteste FUnktionär der Ortsgruppe. Beide 
fertigten die monatlichen Meldungen über den Mitgltederbestand, 
von denen oben schon die Rede gewesen ist. Die gesamte Kassenjährung, 
welche die Verteilung der Bettragsmarken und die finanzielle Kon: 
trolle des Schriftenvertr tebs einschl ießlich der Entgegennahme 
nicht' abgesetzter .Druckschrijtenexemplare -umjaßte, hat m 
unter ständiger Aufsicht des Poll eiters ausgeübt. Am 25. NOvember 
1952 hatte ein Fehlbetrag in seiner Kasse zu einer besonderen Kon: 
trolle geführt. HJ lhat aber damals sein Amt nicht etun nieder: 
gelegt, sondern es bis zum 23. Dezember 1932 weiter verwaltet,wie 
sich aus den Kassenbuchern, sowie einer vom 29.NOvember 1932 da= 
teerten Quittung und aus einem Aujnahmescne in vom jO.november 19j2, 
die sich unter den Belegen befinden, ergibt. Am 25› Dezember 1952 
hat Be allerdings nach Feststellung eines noch größeren 
Fehlbetrages die sämtlichen Kassenbucher und Belege dem M 
abgenommen und in seine eigene WOhnung gebracht, wo sie, wie oben 
erwähnt, beschlagnahmt worden sind. Dieses Material gibt über die 
Kassterertätigkeit M erschöpfenden AufSchlug. IN jflnj 
Briejumschldgen sind Bei tragsmarken enthalten, die bestimmungs= 
gemäß von H: an die Zugführer des RFB. weiter zu leiten 
waren. Der vorgefundene Hestbestond ist in der am 25.Dezember 1952 
zwischen BI | und WO vorgenommenen Abrechnung bestätigt. 

Die 
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.Die Betätigung M im illegalen Druckschríftenuerkehr wird 
gleichfalls durch die Abrechnungsbueher bestätigt. 7 und 6 .Exempla= 
re der n Wehrpolítischen ucNriftenrethe Nr. 2 und J' sind in dem 

eateraı gefunden. Es handelt sich um solche Äxcmplare 

die bei ihm aus Anlaß von Abrechnungen als flberzähl ig zuruckge= 
liefert uaren.und Zwecke anderweit er Verbreitung in Verwahrung 

genommenwurden.Das gleiche gilt für die 8 Exemplare der Zeitung 

u Die Rote Front n vom Oktober 1939; die von F am 2}.De:em= 
bei 1932 Ubernommen~und bei ihm beschlagnahmt ist. HH I kann 
nicht Bestreiten, daß er auch über die Zeitungen ı Der Rote F%ont= 

Soldat " und „ Graue Kolonnen ' abgerechnet hat. Exemplare dieser 

letztgenannten Druckschrift sind allerdings bei ihm nicht vorige= 

funden. 

. Daß dem Angeklagten M der Inhalt und die Bedeutung 

der vorbeee íchneten, durchweg den Zwecken des verbotenen RFB. die: 
nenden .Druckschriften im wesentlichen bekannt war, kann bei seiner 

Stellung als leitender Funktionär des RFB. nicht in Zweifel ge- 
zogen werden. Die Tätigkeit auch des #1 l war daher darauf 

gerichtet, die hochverrdterischen Ziele des RGB. zunächst innen= 
halb der O r tsgruppe zu fördern. 
' Zusammenfassend ist zu sagen, daß der Angeklagte A als 

Agitpropleiter des Gaues Baden=Pfalz in größerem Rahmen, 'aber auch 

in de besonderen Rahmen der Ortsgruppe Hannheimafieckarstadt für 
den RFB. allgemein tätig gewesen ist, und daß die Ubrigen 6 Ange klag= 

ten der Ortsgruppe in dem vorstehend geschilderten Rahmen als 
tätige Funktionäre oder Mitglieder angehört haben. Neben der Ver: 

fblgung der allgemeinen Ziele des RFB. waren sie gehalten, innen= 
halb der Ortsgruppe besondere Aufgaben zu erfüllen. 

in 

zwei gar 
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IV .  D ie  V e r b r e i t u n g  i l l ega ler  Druekschr taten durch d i e  Or  tsgruppe 
.ıfarmhe i:=:==2&feckarstadt des RFB. . 

.Die Anklage e rs t reck t  s i c h  auch noch auf d i e  Durchführung 
solcher  Sonderaufgaben, .au denen d i e  Ortsgruppe auf nicht 

tçestel l tem Wege durch d i e  höhere Leitung berufen war .  Es 7207112 
.† s i c h  um das Ankleben e ines  Bxtrablattes,  m i t  der Überschrift 

D i e  Rote Front u und wa d i e  im großen Haßstabe beabsicht ig te ,  
z:wn .í"etl gegltíckte Verbrei tung der 35sten i l legalen Nummer 

„ D i e  Rote Front ı 9.  Jahrgang 1v'r.12. 
eher  nur 
der  Ze i tung  

1.2 
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1.) .Die Verbreitung des Extrablattes Die Rote Front ". 

mit der Verbreitung von .Druckschriften war der Angeklagte 
W als Agitpropleiter der Or tsgruppe unmittelbar beauftragt. 
Seiner Angabe nach hat er lO StUck des Extrablattes n Die Rote 
Front " ohne Impressum Anfang .Dezember und zwar um Mitternacht mit 
dem Auftrage erhalten, für das Ankleben dieser EXtrablätter zu sor= 
gen. Er gibt zu, daß ihm bei der Aushändigung gesagt wurde, es han= 
dele sich um ein verbotenes Flugblatt, er müsse dafür sorgen, daß 
er und seine Genossen beim Ankleben von der POlizei nicht gefhßt 
wurden. Nach polizeilichem Befunde sind diese Edtrablätter in der 
Nacht vom 2. bis 3. Dezember 1932 an verschiedenen Püakatsdulen 
und an anderen Stellen angeklebt worden. Es scheinen mehrere Klebe= 
Kolonnen tätig gewesen zu sein. .Die hier in Betracht kommende Ko1 on= 
ne war so zusammengesetzt, daß wi | die Blätter und den Kleister: 
topf mit sich führte, während L und als Beobachtungs= 
posten mitgingen, um einer Überraschung durch die Polizei voran: 
beugen. LJ | hat diese seine Beteiligung eingeräumt. Auch W[:::] 

.mann hat zugegeben, daß er bei der Klebearbeit zugegen gewesen war. 
Er will aber seiner Betätigung eine harmlose .Deutung geben, indem 
er behauptet, er habe nur das Servíerfråulein der Gastwirtschaft 
„ Thomas ", wo die Blätter-ausgegeben seien, und wo sich auch Ball= 
Mann, Weber und Linder versammelt hätten, nach Feierabend abholen 
wollen. Aus seinen näheren Lhrlegungen ergibt sich aber, daß er 
noch nachts zwischen 2 und 5 Uhr auf der Straße gewesen ist und 
Mitglieder der.Klebekolonne gesehen hat. Hieraus ist auf seine 
unmittelbare Mitwirkung zum Zwecke des Schmierestehens er schal ließen. 
Daß Ø1 lgenou Uber die Vorgänge unterrichtet war, ergibt sich 
daraus, daß er von W gebeten worden ist, Wasserglas als Kleb= 
Stoff zu beschau ~en. Ein gleiches .Ersuchen hatte W seiner An: 
gabe nach auch an B. gerichtet. B« hat sich nicht un= 
mittelbar beim Kleben beteiligt. Aus seiner leitenden Stellung 
ja lgt jedoch ohne weiteres, daß er Uber die Aktion unterrichtet 
war. .Er ist auch bei der Inempjbngnahme der Flugblätter durch W 
zugegen gewesen und W hat es für richtig gehalten, sich an 
wegen des Klebstojjes zu wenden. 

Hiernach ist 'es für erwiesen zu erachten, daß die Angeklagten 
B. , Wo , L und W In der Nacht vom 2.zum }.De= 
xember~ 1932 gemeinschaftlich bei der mittels Anklebens vorgenommenen 

Vor: 
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Verbreitung des Extrablattes tätig gewesen sind. .Der Inhalt des 
Blattes ist hochverräterischer, besonders auf die Zusammenhänge 
und Ziele des EZB. eingestellter Ar t. Aus dem lhhalt ist folgendes 
hervorzuheben: Auf die Überschrift „ .Die Rote Front ", die in Star= 
ken Buchstaben rechts und links vom WOrte „ EXtrablatt ' eingerahmt 
ist, folgt zunächst ein Aufruf «GH die „ Roten Frontkämpfer ', der 
die n Soldaten der sozialistischen Freiheitsarmee Deutschlands ' 
aufruft zum flhssenstreik und Uassensteg. Aufgerufen wird ferner 
zur Bildung der Roten Einheitsfront mit dem ziele des üassenstreiks, 
der jeden Pfennig Lohn ra ub verhindere und jede kapitalistische 
Regierung zum Teufel Jage. Nur durch Kampf und Stre in, gesteigert 
bis zum Pol irischen Generalstreik und bewaffNeten Aufstand, könne 
Lohn- und Brotraub bekämpft und das kapitalistische System bese i= 
tigt werden. Nach wortreichen Ausführungen, die auf r .heroische 
Beispiele revolutionären KaMpfgeistes und Kampfwillens " hinweisen 
und sich besonders an die Fünfe rgruppe, die n rote Stoßbrígade 
des Eassenkampfes der Soldaten der roten Klassenfront ı wenden, 
he in: es zum Schluß: 

n Soldaten der sozialistischen Freiheítsanmee, verbrudert 
euch mit der Schupo und den .Re tchswehrsol daten. SChweizer 
Soldaten verbrüderten sich . mit den Arbeitern und sangen 
die Internationale. Verbrüderung mit den Prol eten› im 
Waffenrock, Verbrüderung mit den Truppen des Gegners ! 
Organisiert die proletarischen Massen zum Hassenstreik. 

Es lebe der Streik der Nordwestproleten. 
es lebe der Generalstreik der Hill íonenmassen. 
Es lebe die siegreiche Revolution. a 

In der Unterschrift sind die „ Roten Frontkämpfer Deutschlands' 
als die Herausgeber des Flugblattes bezeichnet. 

Die-beteiligten Angeklagten sind sich zum mindesten bewußt 
gewesen, daß es sich bei dem EXtrablatt um eine verbotene Druck= 
Schrift des Roten Frontkämpjerbundes handelte. Den an der XI ebe= 
Kolonne beteiligten Angeklagten W , W und L war 
der Inhalt des Flugblattes aus den in sichtbaren Buchstaben hervor: 
gehobenen Stellen, der Über= und UNterschrift ohne weiteres erkenn- 
bar. RÄ I ist als Polleíter schon auf Grund des für seine Orts= 
gruppe geltenden Auftragsbetrejyend die Klebearbeit von den Zwecken 
des ííugblattes unterrichtet gewesen. Darüber hinaus war er aber 

ı 

auch 
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auch bei der Aushändigung der Blätter an W zugegen und ist von 
diesem nach Klebstoff gefragt worden. Ob die Angeklagten sich auch 
der besonderen Bedeutung des kurzen auf die Zersetzung der Polizei 
und der Re i chswehr gerichteten Schlußabsatzes des Flugblattes be= 
wußt gewesen sind, kann dahingestellt bleiben. 

2.) .Die Verbreitung der Zeitung n Die Rote Front 9.Jahrgang 
'Nr. 12. 35ste illegale Nummer. 

Unter den bei der Haussuchung in der Wohnung des R und 
zwar im Kuchenschrank aujgejundenen Schriftstücken ist oben ( unter 
II .A Ziff. 5 ) ein Rundschreiben ohne Titel und Datum aufgeführt. 
B hat nicht bestritten, daß er dieses Schreiben, dessen Un= 
terschrijt n Hit Rot Front . .Die Leitung " lautet, von dem Agit= 
propleiter, sei es des Gaues, sei es der Ortsgruppe, erhalten habe. 
Ein gleiches EXemplar hat der Angeklagte W erhalten. Dieses 
Rundschreiben war die Ankündigung „ der neuen ZZ. ', d.h. der vor= 
stehend erwähnten Nummer der Zeitung n Die Rote Front ". Von Intel= 
esse sind einzelne Sätze aus dem Inhalt des Rundschreibens. U.a. ist 
darin gesagt: n Nichts bietet mehr die Möglichkeit. an die Massen 
heranzukommen, sie in politisch und revolutionärem wehrhajten Geiste 
zu beeinflussen,~wteunsere ZZ. ..... Kameraden, der Verkauf unserer 
zz. ist nicht nur politisch von größter Wichtigkeit, sondern auch 
propagandistisch sowie finanzieller Art. In politischer Hinsicht 
kann keine andere Zeitung so zu den Massen wie die unsere, denn 
allen anderen sind Fesseln angelegt, Aus diesem Grunde ist es 
schon notwendig, daß unser Organ unter der breiten .Hasse vertrieben 
wird. .. .. .Der Verkauf selbst muß auf der Grundlage der Fünfergruppe 
durch organisiert werden und z~ ~ar dergestalt, daß sich alle Kameraden 
an den unten aufgeführten Tagen pünktl ich und vollzählig an e ihrem 
bestimmten Punkte treffen, worauf die .Einteilung in Sicherungsdienst 
und VerkaufSdíenst erfolgt . " .... 

Es folgt die Feststellung der Verkaufstage und die Aufforderung, 
über die erzielten Verkaufsresultate zu berichten. Es wird mitge= 
teilt, daß laut Beschluß der G„F. ( d.h. Gaufuhrung ) keine Zeitun= 
gen mehr zurückgenommen würden und daß die Gesamtzahl mit 7 Pfenni= 
gen abgerechnet werden müsse. Los Rundschreiben schal ießt mit dem 
Aufruf: 

.. 
ı ı 
1 

ıı Also Kameraden, als Rote Soldaten an die Arbeit _ı 

Keine Zeitung darf liegen bleiben .' " 
.Das 

ı 
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Los .Rundschreiben enthält also die erschöpfende Regelung des von 
zentraler Stelle angeordneten und von der Gaujührung den Ortsgruppen 

übertragenen Vertriebes der bezeichneten Nummern. An diesem Ver= 
tríebe haben sich innerhalb der Ortsgruppe Mannheim- Neckarstadt 

die sämtlichen Angeklagten beteiligt. Sie sind auf Grund ihrer 

eigenen Angaben insoweit für überführt zu erachten. ad I hatte et: 
wa 14 'Tage vor Weihnachten 1932 von el lden Auftrag erhalten, 
ein großes Paket mit den Hotfrontzettungen in der WOhnung 

abzuholen. Er hat den Auftrag ausgeführt, das Paket zu sich noch 
Hause genommen es geöffNet und festgestellt, daß es sich um die 

35ste illegale Nummer handelte, er hat die Zeitung auch gelesen. 
Sein Wunsch, die Zeitungen in 84 I wbhnung zu bringen, ist 
an dessen Widerstand gescheitert. 

.Die Zeitung, deren hochverrdteríscher Inhalt in dem oben be= 

zeichneten und in späteren Urteilen festgestellt und deren Uh= 
brauchbarmochung bereits wiederholt angeordnet ist, ist illegal und 

ohne Impressum erschienen. Aus dem Ihhalt sei folgendes hervor= 

gehoben. .Die Zeitung ist als n Bundesorgun des Roten Frontkämpfer= 

bundes ' bezeichnet. .Die erste Seite bringt'dte Abbildung dreier 
vorwdrtssturmender bewaffneter Männer in den Uh ijbrmen des RFB. 

und mit den Ibhnen der Roten Marine, des roten 'Jungsturms und des 
RGB. .`Lbrunter steht durch Unterstreichung gekennzeichnet: n Hot: 
Front vorwärts, dem Stege entgegen " und „ dem Klassenkríeg sind 
wir geweiht, wir Pioniere einer neuen Zeit I" 

Schupo und .He tchswehrsoldaten ! 
An euch, die ihr der proletarischen Klassenfront 

an: 

Die .zweite Seite bringt ein llanıffest des Roten Frontkämpfer-= 
bundes Deutschlands mit der Überschrift: , Durch Klassenkampf zum 

Klassensieg ."' Darin ist gesagt: 
An die Werktdtígen in Stadt und Land .' Proletarische 

ılttglieder des Re ichsbanners, der Nazi und des Stahlhelms! 
Beamte der Schutzpol ízei ! Kameraden der Re ichswehrnf. . . . . . 
Aufrüstung ? Bewaffnung ? Jawohl, aber Aufrüstung der 
Arbeiterklasse. Bewaffnung des Proletar tats ! Entwaffnung 

der Reihen der Bourgeoíste. Das Gewehr in die Faust des 
Arbeiters .' Die Waffen in den Händen der Arbe íterkliasse - 
das ist die Garantie für die Befreiung des Proletariats 

von den Fesseln des Kapitalismus und von den Verse iller 
Sklaventríbuten. Entscheidet, in welcher Front ihr kämpfen 
wolI.t..' 

• 
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angehört, richten wir die Frage, wen und was schützt 
verteidigt ihr ? Einen Staat, eine Ordnung, die 
handvoll Kapitalisten schlemmen und pressen und. Millionen 
erktätiger verhungern läßt. 

Ihr müßt ein System schützen und verteidigen, 
auch nicht durch Gummiknüppel und Karabiner vor dem 
Untergang gerettet werden kann. Auch ihr darbot und hungert, 
während eure Offiziere schlemmen und prassen. ....... 
Ihr sollt auf die Hungernden, auf Vater und Hutter schrie= 
den, die nichts weiter.wollen, als sich sattessen. Dreht 
die Knarre um, wenn man Euch bejíehlt, auf Arbeiter zu 
schießen. 

Schupo und fietchswehrsoldaten ! verbündet und ver= 
brüdert euch mit uns. Kämpft mit uns gegen das kapital isti- 
sche System, kämpft mit uns für die Arbeiterklasse. Mit 
uns für ein soztolistisches .Deutschland ! Nicht gegen 
die Arbeiter, nicht gegen das werktätige Volk ! Hit uns 
gegen die .Feinde des werktätigen Volkes. Es lebe der 
Kampf, Klassenbruder setdbereit ! ................. 

.Es lebe der Rote Frontkdmpferbund, die Wehrorgani= 
sation der deutschen Arbeiter und Bauern 3 Es lebe der 
Kampf für die Entwaffnung der Bourgeoisie und die 
Bewajynung des Proletariats ! Es lebe das brüderliche 
Khmpfbündnis zwischen Arbeiter und Bauern, SOldaten 
und Schupobeamten ! Es lebe die siegreiche proletarische 
.Revolution ! 

ı Rot Front I 
Der Generalstab der sozialistischeN 
Fretheitsarmee Lwutschlands ! ' 

.Der schlug dieses Hbntjestes ist im Druck stark hervorgehoben. 
Auf der vierten Seite folgt gleichjblls-in großen Lettern der Auf* 
ruf: n Hit den Stunmbatoíllonen der Roten Jungjront dem Siege ent: 
gegen ! ' .... n .dem fleíchsbanner und SM.-Henn, dem Polizist und 
Reichswehrsoldaten gebt unsere Zeitung J" 

Die Verbreitung dieser Zeitung ist in ganz Deutschland syste= 
matsch betrieben worden. .Die Or tsgruppe Mannheim=Neckarstadt des 
RFB. hielt einige Tage nach der Abholung der Zeitung eine Leitungs- 
sitzung ab, die den in dem bei R beschlagnahmten. Rundschreiben 
der .ı Leitung n gegebenen Weisungen entsprach. 'Es wurde des Nötige 
für die Verbreitung besprochen. Zugegen waren bei dieser Sitzung 

außer 

J 
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außer anderen Personen die Angeklagten 82 , WJ | , A , 
L und ø . .Dieser Vorbesprechung folgte eine Zusammen: 
kunft, die in der Zeit.zwíschen dem 21. und 27. .Dezember 1932 - die 
Angaben der .Angeklagten schwanken - in der Wir tschaft „ Vergißmein= 
nicht n stattfand. Hier wurde die unmittelbare Veranstaltung für 
den Verkauf getroffen. Beteil ígt waren W , und P . 
hatte das Zeitungspaket mitgebracht, die Blätter wurden gefaltet, 
PL__jund AL_J erhielten Je einen Posten von lO bis 30 Stück, mit 
denen sie sich zum Zwecke des Verkauf~ ~s entfernten. Dies war zwischen 
3 oder 4 Uhr geschehen. Gegen 5 Uhr trafen die Genannten am í7ora= 
platz den Nitangeklagten L und andere Mitglieder der Ortsgruape, 
die dorthin bestellt waren. AI Iund .P bemühten sich um den Ver: 
kauf in den angrenzenden Straßen, während L und die übrigen 
Genossen dafür Sorge trugen, daß eine Überraschung durch Pol tzei= 
beamte nicht erfolgte. Der Verkauf ist jedenfalls insoweit durch: 
geführt worden, daß PL__J und AL_J mit einem erlösten Betrage von 
insgesamt 2, 70 so in die Wirtschaft „ Vergíßmeinntcht " zurück: 
kehrten und dort dem Wf---1als Agítpropletter aushändigten. .Dieser 
Betrag ist mit dem Rest der Zeitungen am es. Dezember 1932 in der 
Wohnung des Wo---] beschlagnahmt worden. P{:], der diesen Sachver= 
halt zugestanden hat, versuchte in der Hauptverhandlung se ine bis= 
her tge Darstellung dahin abzuändern, daß er die ihm übergebenen 
Zeitungen nicht verkauft, sondern vernichtet habe, weil er auf 
diese weise eine persönliche SChädigung in seinem Gewerbe als 
Fensterputzer hätte vermeiden wollen. .Den .Erlös aus den angeblícn 
vernichteten Zeitungen habe er aus eigenen Mitteln erstattet. Glau= 
ben kann dieser neuen Darstellung nicht beigemessen werden. 

. .Der Angeklagte A ist derjenige gewesen, an den das Zei= 
tungspaket von der Gaujuhrung zunächst zwecks Weitergabe an die 
Ortsgruppe gesandt war. Seine Angabe, daß ihm von einem UNbekannten 
ein Paket Uberbracht Set, und daß er es ohne nähere Kenntnis der- 
Dinge an die Orts grupp e weitergegeben habe, ist unglaubhaft. A 
räumt ein, daß er dem R oder dem W{:::] von dem Eintreten 
des Paketes Mitteilung gemacht habe und daß darauf die Abholung 
erfolgt sei. Laß A. mit dem Vertriebe. der Zeitung zu tun gehabt 
hat, ergibt sich schon daraus, daß in* den. bei ihm gefundenen Ab= 
rechnungen unter der abgetreten Bezeichnung ZZ. von dieser Zeitung 
die Rede ist. 

Lug auch MI 

We 

Uber den Vertrieb der Zeitungen unterrichtet 
war, 
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war, ergibt sich aus seiner Stellung als Kassierer, demgegenüber 
abzurechnen gewesen sein wurde und an den die nicht verkauften 
Exemplare zurückzul iefern gewesen waren, sowie aus der Ihtsache, 
daß er bei der organisatorischen Le í tungsst tzung nach dem Ein: 
trejyen der Zeitung zugegen gewesen ist. 

Nach dem Zusammenhang der Dinge und nach den sorgfältigen VOr- 
bereitungen jahr die Organisation und die Lmrchjuhrwng des Vertriebs 
der Zeitung unterliegt die Annahme keinen Bedenken, daß alle-Be= 
teiligte, d.h. die sämtlichen Angeklagten, über den Zweck der Ver= 
breitung und den INhalt der Zeitungen in ausreichender Weisel unter= 
richtet waren. Die Tendenz der Zeitung als Organs des RFB. und ihre 
gerade in der jjsten illegalen Nummer besonders hervortretende Rich: 
tung auf die Zersetzung von Polizei und Re tchswehr ist sämtlichen 
Angeklagten bewußt gewesen. 

V. Tatsächliche und rechtliche Würdigung. 

.Die sämtlichen Angeklagten sind hiernach überführt, dem BFE. 
in Mannheim angehört und seine Zwecke gefördert, ferner auch an der 
Verbreitung der Zeitung n .Die Rote Front ", 35ste illegale Nummer, 
teilgenommen zu haben. .Die Angeklagten B< , W{__J, Wo 
und L haben jettet die besondere Aufgabe durchgeführt, die 
Extrablåtter mit der Überschrift ı .Die Rote IWcnt n in den Straßen 
Mannheims anzukleben. Durch die Ergebnisse der Haussuchungen ist 
ferner erwiesen, daß zum mindesten M und A. mit dem Ver= 
trieb der n Hehrpol tischen Schriften reihe " NT. 2 und 3, WE 
auch mit der Verbreitung der Oktobernummer 1952 der Zeitung v Die 
Rote Front ' zu tun gehabt haben. Bei ihnen allen beruhte die 
Mitgliedschaft in dem verbotenen RGB. und die Ausführung ̀ der Gesetz: 
widrigen Sonderaufträge auf einem einheitlichen Entschlusse und ihre 
gesamte hochverräterische Tätigkeit richtete sich gegen das gleiche 
Hechts gut, den Bestand und die Sicherheit der Verfassung. Bei allen 
Angeklagten liegt eine gemeinschaftliche fortgesetzte Handlung auch 
über den ersten Dezember 1952, d.h. dem Zeitpunkt hinaus vor. von 
dem ab die Amnestie aus dem Strajfreiheitsgesete vom 20. Lezember 
1932 - RGB1. I Seite 559 - nicht mehr eingreift. .Die einzelnen 
unter den Angeklagten haben in Zeiträumen. von verschiedener Lauer 
dem verbotenen Ree. angehört, die längste Zeit Ed L für dessen 
Betätigung innerhalb des verbotenen BFE. Nachweise schon für August 
1931 .vorl gegen. Der Bestrafung unterliegt die gesamte strafbare 

Bei 
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Betätigung der Angeklagten vor und nach dem l.Le2ember 1952, ohne 
Rücksicht auf das vorerwähnte Straffreiheitsgesetz, da die Ange klag= 
ten ihre als rechtlich einheitliche, in untrennbarem Zusammenhang 
stehende Handlungen anzusehenden Verfehlungen durchweg bis zu der 
Zeit ihrer Festnahme, also mindestens bis Ehde .Dezember 1932, fort= 
gesetzt haben. 

IM Laufe des Verfahrens sind Bedenken gegen die volle Zurech= 
nungsjähigkeit. der Angeklagten „1 | und .P erhoben worden. Nach 
dem Gutachten des gerichtlichen Sachverständigen, Hedizinalrats 
DrJ | in übnnheim, dem der Senat gefolgt ist, besteht 
aber weder bei dem einen noch bei dem anderen von ihnen Grund zu 
der Annahme, daß die Voraussetzungen des § 51 StGB. voll legen. IN 
dem Gutachten ist' jedoch festgestellt, daß WÄIII] sich mit gewisser 
Kritiklosigkeit den .Einflüssen anderer Uberläßt und daß er nur als 
ein Hítläufer angesehen werden kann, dessen Verantwwrtl ichkeit Je= 
doch bejaht werden muß. Bei .p. ist eine noch leichtere ßeeinflaß= 
barkeit und eine on Schwachsinn grenzende Beschränktheit sowie ein 
primíttver Egoismus und eine gewisse politische Uhreije zu erkennen, 
die seine Verantwortlichkeit dem Grade noch herabsetzt. Auch er 
kann nach dem Gutachten lediglich als ein Uitläujer angesehen werden, 
der der Verführung ganz besonders leicht unterlegen ist. 

Hiernach waren die sämtlichen Angeklagten 'wegen Verbrechens 
der Vorbereitung des HOchverrats nach §§8l .Zijjer 2,- 86,47 StGB. 
in Tateinheit I' § 73 StGB.) mit einem Vergehen gegen § 5 der Verord= 
rung des Reichspräeidenten zur .Erhaltung des inneren Friedens vom 
19. .Dezember 1952 ( BGBl. S. 548), der dem § ll des bis zur Ver= 
kundung der Verordnung in Kraft gewesenen Gesetzes zum Schutz der 
.Republik vom 25. Harz 1930 - .RGBl. I Seite 91 entspricht, zu 
verurteilen. 

VI. St rajzıunessung. 

Be i  de r  Strafzumessung war zu berücksicht igen, daß BJ | 
und A;  s i c h  führend betä t ig t  haben, daß auch »q leine be= 
deutendere Fwıktionärstellung ausgeübt hat,  während d i e  übr igen 
m i t  'Ausnahme des Al 

. 
l nur a l s  Hit läufer anzusehen s ind .  Bei  AI . l 

i s t  jedoch nicht  nachgewiesen, daß ihm e ine  le i tende Stel lung anuer-'= 
traut gewesen i s t .  Bei  wl__l und p4_l waren außerdem d i e  i n  dem Arzt= 
1 iehen Gutachten dargelegten persönlichen Eigenschaften strafmíldernd 

ı zu 

ıı 
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zu berücksichtigen. Zu Gunsten des ad konnte in Betracht de: 
zogen werden, daß er gänzlich unbestraft ist und daß er von seinen 
Arbeitgebern als anständiger Mensch und guter .Arbeiter geschildert 
wird. AI | ist wiederholt uorbestraft. Auf politischem Gebiete 
jedoch liegt nur eine viertägige Haftstrafe, die er laut Straffer= 
Fugung der Polizeidirektion Mannheim vom 20. Lars 1930 wegen Ver: 
KaufS einer Druckschrift n Der Baraekler ", auf der Angabe des 
Druckers, Verlegers und Herausgebers fehlten und zu deren Verteil= 
lung eine Genehmigung nicht vorlag, erlitten hat. Er hat sich bei 
Kriegsausbruch als Kriegsfreíwilliger gemeldet und den ganzen Krieg 
mitgemacht, auch eine Verwundung davongetragen. Bei diesen beiden 
Angeklagten sind für die ausschließlich vor dem jO.Januar 1935 be= 
gangenen Straftaten Gefängnisstrafen in Höhe von 2 Jahren für ange= 
messen erachtet. 

Die Strafen der Ubrigen Angeklagten sind nach dem Haßstabe 
ihrer Beteiligung und in Berücksichtigung der besonderen in der Per= 
Son der einzelnen liegenden UMstände abgestuft. Einer besonderen 
.Erwägung bedurfte der Fall des Angeklagten LI I. Er ist der jüngste 
der Angeklagten ; zur Zeit seiner strafbaren Betätigung hatte er erst 
das 19- Lebensjahr vollendet. Auch er war erwerbslos und bei seiner 
Jugend besonders leicht fremden Einflüssen ausgesetzt. Hiernach sind 
ihm mildernde Umstände nicht versagt. ES kommt hinzu, daß er sich 
schon frühzeitig und schneller, als irgendein anderer der Mitange= 
klagten zu einem rückhaltlosen Geständnis entschlossen und daß er 
seit den Vorgängen, die diesem Verfahren zu Grunde liegen, eine 
deutliche Abkehrlvon den Bestrebungen der kommunistischen Partei 
und des Roten Frontkåmpferbundes und den Einflüssen ihrer Angehörigen 
gezeigt hat. Seit dem 25. Juni 1953 befindet er sich freiwillig im 
nationalsozialistischen Arbe itsdienstloger in Rot=ühlsch bei Wiesloch. 
Seine Führung ist eine einwandfreie gewesen. Hiernach ist die er= 
kannte Festungshaftstrafe von l Jahr für ausreichend erachtet. Gegen 
H lwar durch Strafbefehl des Amtsgerichts Mannheim vom 25. Ja- 
nuar 1955 S.G. I .F.4l.}} wegen seiner Tätigkeit beim .Rotfront= 
kämpfe rbund eine Strafe von 10 WOchen Gefängnis abzügl ich von 2 WO= 
chen.Untersuchungshaft festgesetzt worden. Er hat diese Strafe bis 
auf einen Rest von 20 Tagen lO Stunden und 5 Minuten verbüßt. Der 
verbüßte Teil der Strafe ist ihm unter Berücksichtigung des UMstandes, 
daß es sich um eine Gefdngn isstrafe handelte ,und unter UMrechnung 
. nach 
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nach flhßgabe des § 21 StGB. auf die erkannte Festungsstrafe anzu= 
rechnen, da der Strafbejehl die gleiche Tat betrifft, ohne die in 
dem vorliegenden. Verfahren gewürdigten, eine erhöhte Strafbarkeit 
begründenden rechtlichen Ges ichtspunkte zu berücksichtigen. 

Die .Entscheidung über die Anrechnung der UNtersuchungshaft 
auf die einzelnen Strafen beruht auf § 60 StGB. . Über die Kosten 
ist gemäß § 465 StPO. , über die Einziehung und Unbrauchbarmachung 
auf Grund der §§- 40, 41 und 86 a StGB. entschieden. 

Men Gel Ko ch . Froel ich. geh. Bunter, 
zugleich für den beurlaub- 
ten landgerichtsdirekıtor 

Busch. Lersch. 


